Anlage 1

Beispiel fiir eine Rechnung nach den neuen Vorschriften:

Steuernummer
neu :
Firma X oder
Lange Gasse 22, 90425 Niirnberg Ly USt-IdNr. des
Steuernummer:123/456/79000 / leistenden
USt-IdNr.:DE 123456789
An .
Fa.Y GmbH Neu:
Fuchsgasse 15 v Ausstellungsdatum

90768 Firth

Nirnberg, 17.04.2004 D
Neu:
- » Fortlaufende
< Rechnung Nr. 325/2004 — / Rechnungs-
nummer

Tag der Lieferung: 03.04.2004

Waren7 % Waren 16 % Neu:
10 Rasenmaher Aufschllsselung des
cotq T 1008
g Tannenduinger ,Nadelgrin® , ..
15 kg Rasensamon . Trittiest” 60,00 € / Eighg;feuersatze”
umme Waren 7 % 60,00 € Steuerbefreiungen

umme Waren 16 % 10.100,00 €

Umsatzsteuer 7 % 4,20 €
Umsatzstever 16 % 1.616,00 €

Rechnungsbetrag gesamt 11.780,20 €
Neu:
> Anzuwendende
Bei Zahlung bis zum 02.05.2004 wird in Skonto von 2 % (= 235,60 €) Steuersatze
eingerdumt.

\ Neu:

Jede im Voraus
vereinbarte
Minderung des
Entgelts

Pflichtangaben in der Rechnung (neu hinzugekommene Angaben rot bzw. fett
hervorgehoben):
Vollstandiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungs-
empfangers (§ 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG; Erleichterungen durch § 31 Abs. 2 und 3 UStDV),
Steuernummer oder Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer des leistenden
Unternehmers (§ 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG),
Ausstellungsdatum (§ 14 Abs. 4 Nr. 3 UStG),
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fortlaufende Rechnungsnummer (§ 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG),

Menge und Art der gelieferten Gegenstande oder Umfang und Art der sonstigen Leistung
(§ 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG; Erleichterungen durch § 31 Abs. 3 UStDV),

Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder bei Anzahlungen der Zeitpunkt
der Vereinnahmung des Entgelts (sofern nicht mit Ausstellungsdatum identisch)
(§ 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG); als Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung kann der
Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leistung ausgefuhrt wird (§ 31 Abs. 4
UStDV),

nach Steuerséatzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlusseltes Entgelt fir
die Lieferung oder sonstige Leistung sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung
des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt beriicksichtigt ist (§ 14 Abs. 4 Nr. 7
UStG) und

der anzuwendende Steuersatz sowie der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag oder
im Fall einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, dass fir die Lieferung oder sonstige
Leistung eine Steuerbefreiung gilt (§ 14 Abs. 4 Nr. 8 UStG).

Besondere Vorschriften bestehen u.a. bei Fahrausweisen, Fahrzeuglieferungen,
innergemeinschaftlichen Beférderungen, innergemeinschaftlichen Lieferungen (auch neuer
Fahrzeuge), Ubergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfanger (§ 13b
UStG), Reiseleistungen, Differenzbesteuerung sowie innergemeinschaftlichen
Dreiecksgeschaften (vgl. § 14a UStG, § 34 UStDV).
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Anlage 2

Beispiel fiir eine Kleinbetragsrechnung

(Gesamtbetrag max. 100 €)

Rechnung

Firma X
Lange Gasse 22, 90425 Niirnberg

Firma X

Lange Gasse 22

90425 Nirnberg Nurnberg, 17.08.2004
Liefergegenstand: 100 Kugelschreiber Design ,black®

Rechnungsbetrag — brutto: 58,-- €

(Summe enthalt 16 % USt)

Pflichtangaben in Rechnungen liber Kleinbetrage (neu hinzugekommene Angaben rot

bzw. fett hervorgehoben):

Vollstandiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers,

Ausstellungsdatum,

Menge und Art der gelieferten Gegenstande bzw. Umfang und Art der sonstigen Leistung
und

das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer Summe sowie den
anzuwendenden Steuersatz bzw. den Hinweis auf eine Steuerbefreiung oder im Fall
einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass fur die Lieferung oder sonstige

Leistung eine Steuerbefreiung gilt.
Die Vorschriften zur Kleinbetragsrechnung gelten nicht fir Rechnungen Uber Leistungen

nach § 3c und 6a UStG sowie in Fallen, in denen der Leistungsempfanger Steuerschuldner
ist (§ 13b UStG).

14



	Wichtige Änderungen bei der Umsatzsteuer
	Wegfall der Abgabe-Schonfrist
	Verkürzung der Zahlungs-Schonfrist, § 240 Abs. 3 AO
	Änderungen der Rechnungsvorschriften, §§ 14, 14a, 14b, 14c, 15 UStG; §§ 31 ff. UStDV
	Wesentliche Neuerungen sind:
	Detaillierte, verbindliche Auflistung der Angaben, welche die Rechnung enthalten muss (§ 14 Abs. 4 UStG).
	- siehe Musterrechnung (Anlage 2) -

	Rechnung als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug
	Rechnungserteilungspflicht
	Elektronische Rechnungen
	Aufbewahrungspflicht
	Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis, § 14c UStG
	Haftung bei Abtretung, Verpfändung oder Pfändung von Forderungen, § 13c UStG
	Wegfall von § 15 Abs. 1b UStG
	Vorsteueraufteilung, § 15 Abs. 4 UStG
	Abgabe von Voranmeldungen auf elektronischen Weg ab 2005, § 18 Abs. 1 UStG
	Weitere Änderungen:
	Einführung einer Dienstleistungskommission, § 3 Abs. 11 UStG
	Einführung einer Steuerlagerregelung, § 4 Nr. 4a UStG
	Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, § 13b UStG
	Haftung bei Änderung der Bemessungsgrundlage, § 13d UStG
	Beispiel für eine Rechnung nach den neuen Vorschriften:
	Pflichtangaben in der Rechnung (neu hinzugekommene Angaben rot bzw. fett hervorgehoben):
		Anlage 2
	Beispiel für eine Kleinbetragsrechnung
	Pflichtangaben in Rechnungen über Kleinbeträge (neu hinzugekommene Angaben rot bzw. fett hervorgehoben):



